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Index

L81705 Baulärm Umgebungslärm Salzburg

L82005 Bauordnung Salzburg

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

BauPolG Slbg 1973;

VwGG §30 Abs2;

VwGG §47 Abs1;

VwGG §48 Abs3 Z2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Baubewilligung - Eine Kostenentscheidung ist (erst) im Erkennntnis, das über die Beschwerde

ergeht, zu tre=en, wobei gemäß § 48 Abs 3 Z 2 VwGG allenfalls nur der Ersatz für eine schriftliche Äußerung zur

BESCHWERDE vorgesehen ist, nicht aber für eine solche zu einem Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden

Wirkung.

Schlagworte

Zurückweisung des Antrages
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